
Kündigungsfrist/Widerruf Arbeitsvertrag flexible
Mittel NRW
Beitrag von „Valerianus“ vom 21. Mai 2017 17:46

§15 Absatz 3 TzBfG: Ein befristetes Arbeitsverhältnis unterliegt nur dann der ordentlichen
Kündigung, wenn dies einzelvertraglich oder im anwendbaren Tarifvertrag vereinbart ist.
§30 Absatz 5 TVL: Eine ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit ist nur zulässig,
wenndie Vertragsdauer mindestens zwölf Monate beträgt.

Das sollte bei dir der Fall sein (Vertrag über gesamtes kommendes Schuljahr), d.h. die
Kündigungsfrist beträgt vier Wochen. Falls es nicht der Fall ist (es muss wirklich ein komplettes
Jahr sein), kommst du nur durch einen Aufhebungsvertrag raus. Probezeit hast du bei einer
direkt anschließenden Verlängerung i.d.R. nicht.
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